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 Jv 11168/08i-2 

 

An das 

Bundesministerium für 

Wirtschaft und Arbeit 

Stubenring 1 

1011 Wien  

 

 

Betrifft: Wettbewerbsreorganisationsgesetz 2008; Wettbewerbsgesetz 2008 

  (WettbG 2008) u.a.; Aussendung zur Begutachtung 

 

Bezug: BMWA-56.141/0002-C1/4/2008 

 

 Zu dem oben bezeichneten Entwurf lege ich nachstehende 

 

S t e l l u n g n a h m e 
 

des Senates gemäß § 36 GOG des Oberlandesgerichtes Wien vor. 

 

 

 1. Erklärtes Ziel des vorliegenden Gesetzesentwurfes ist die Stärkung der Ermitt-

lungskompetenzen der Amtspartei Bundeswettbewerbsbehörde, die Übertragung von 

Entscheidungsbefugnissen auf dieselbe und die Eingliederung der zweiten Amtspartei 

(Bundeskartellanwalt) in die Bundeswettbewerbsbehörde. Dieses Ziel zu erreichen sei 

notwendig, um Effizienzdefizite zu beseitigen. Alternativen gäbe es keine; aufgrund der 

neuen Aufgaben müsse der Personalstand der BWB entsprechend angepasst werden 

und würden (nicht quantifizierte) zusätzliche Personalkosten anfallen. Eine effektive 

Wettbewerbsbehörde diene der Sicherstellung des Wettbewerbs und wirke sich somit 

positiv auf den Wirtschaftsstandort Österreich aus. Für Unternehmen würden keine zu-
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sätzlichen Verwaltungskosten entstehen, eine Stärkung der Bundeswettbewerbsbehör-

de würde die Effizienz der österreichischen Wettbewerbsrechtsvollziehung steigern. 

 2. Sowohl aus dem Übersendungsschreiben als auch aus dem übersandten Ent-

wurf samt Vorblatt und Erläuterungen ist offensichtlich, dass das vom BMWA initiierte 

Vorhaben - obwohl dadurch eine tiefgreifende Änderung im österreichischen Kartell-

recht erreicht würde - mit dem dafür zuständigen BMJ (als für das Kartellrecht zustän-

diges Ressort) nicht abgestimmt ist. Selbst aus dem übermittelten Entwurf (Artikel 1, 1. 

Abschnitt § 33 und § 41) ergibt sich zweifelsfrei, dass der Willensbildungsprozess im 

BMWA nicht einmal komplett abgeschlossen ist.  

 3. Jede Verbesserung einer gesetzlichen Materie, die Effizienzdefizite beseitigen 

soll, ist ein Ziel, dass es zu unterstützen gilt. Das Oberlandesgericht Wien und auch das 

Oberlandesgericht Wien als Kartellgericht verschließt sich einer derartigen Zielsetzung 

natürlich nicht. Die Frage, ob der Wettbewerbsrechtsvollzug in der Entscheidungsfunk-

tion bei Gerichten oder bei einer Verwaltungsbehörde anzusiedeln ist, ist jedoch eine 

politische Entscheidung, die nicht vorschnell - ohne breite Diskussion - getroffen wer-

den sollte.  

 4. Das Oberlandesgericht Wien als Kartellgericht, das in das (kurze und in die Fe-

rienzeit im Sommer fallende) Begutachtungsverfahren miteinbezogen wurde, teilt die 

Auffassung des oder der Entwurfsverfasser, dass nur durch die vorgeschlagenen Ände-

rungen eine Effizienzsteigerung zu erreichen wäre, nicht, da doch eine Reihe von Ar-

gumenten für die Beibehaltung der Kartellgerichtsbarkeit in erster Instanz sprechen. Die 

Abkehr vom Inquisitionsprinzip ist eine, wenn auch nicht neue, so doch Errungenschaft.  

Auch im amerikanischen Rechtsbereich ist die Trennung zwischen Ermittlungs- und An-

tragsbehörden einerseits und der Entscheidungsbehörde andererseits verbreitet zu fin-

den. Auch auf europäischer Ebene gibt es zunehmend Befürworter für ein derartiges 

System.  

 So hat die OECD im Jahr 2006 eine Studie zu Wettbewerbsrecht und Wettbe-

werbspolitik in der Europäischen Union veröffentlicht, darin wird (S 62ff) als Schwäche 

angesehen, dass die Europäische Kommission Wettbewerbsfälle nicht nur untersucht, 

sondern auch entscheidet und eine gewisse Trennung der Verfolgung von der Ent-

scheidung als unumgänglich bezeichnet. Ein separates Kartellgericht ist nach Ansicht 

der OECD langfristig gesehen wünschenswert (siehe Beilage ./1). 

 Im Juli 2006 hat die Europäische Kommission Prof. Damien Neven zum Chef-

ökonomen in ihrer Generaldirektion Wettbewerb ernannt. Dieser hat in seiner im Okto-

ber 2006 in der Zeitschrift Economics Policy (Vol 21, Nr. 48, S 741 bis 791) erschiene-
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nen Studie „Competition Economic and Antitrust in Europe“, (Beilage ./2, S 771ff), dar-

gelegt, dass das kontradiktorische Verfahren eher den wahren Sachverhalt zutage för-

dert als das inquisitorische Verfahren. Er zeigt auf, dass in einem inquisitorischen Ver-

fahren eine Befangenheit bestehen kann, die dazu führt, dass nur mehr die Beweise 

und Argumente gesehen werden, die eine verfolgte Richtung unterstützen. Gerade eine 

ökonomische Beweisführung könne am besten in einem kontradiktorischen Verfahren 

überprüft werden. Er empfiehlt aus diesem Grund, dass die europäischen Entscheidun-

gen in Wettbewerbsfällen durch ein Gericht erfolgen. Ein solches Gericht könnte in der 

Europäischen Kommission vom Case-Team getrennt angesiedelt werden, das Case-

Team sollte bei diesem Gericht als Antragsteller auftreten. Eine solche Organisation 

hätte ein Vorbild bei der amerikanischen Wettbewerbsbehörde Federal Trade Commis-

sion. Alternativ könnte die Entscheidungsbefugnis aber auch an das europäische Ge-

richt erster Instanz übertragen werden, bei dem dann die Europäische Kommission als 

Kläger auftritt.  

 In Österreich wies auch Wollmann in der Festschrift für Rainer Bechtold (Beilage 

./3, S 674) darauf hin, dass die Europäische Kommission nach dem Inquisitionsprinzip 

als Ankläger und Richter fungiere und nicht alle Garantien einer objektiven Verfahrens-

führung gewährleiste. Auch er stellt die Frage, ob das europäische Vollzugssystem 

nicht in ein Gerichtssystem umgewandelt werden soll, bei dem die Dienststellen der 

Kommission nur als Ankläger, nicht aber als Entscheidungsorgan fungieren.  

Auch der Aufhebung des nur kurz in Geltung gestandenen § 44a KartG 1988 - amtswe-

giges Einschreiten (des Kartellgerichts) durch das BGBl Teil I, Nr.62/2002 - lagen derar-

tige Überlegungen zugrunde.  

 5. Der in den Erläuterungen erklärten Absicht, dem Muster des deutschen Bun-

deskartellamtes zu folgen, kann der Entwurf nicht gerecht werden. Trotz Zuweisung der 

Entscheidungsbefugnisse an die Bundeswettbewerbsbehörde ist keine Änderung deren 

Organisationsstruktur vorgesehen. Die Entscheidungskompetenz erster Instanz in Kar-

tellrechtssachen soll künftig in Österreich ausschließlich beim monokratischen Behör-

denleiter der Bundeswettbewerbsbehörde liegen. Demgegenüber werden beim deut-

schen Bundeskartellamt Entscheidungen über Kartelle, Zusammenschlüsse und miss-

bräuchliche Verhaltensweisen von eigenen Beschlussabteilungen getroffen. Jeder Fall 

wird von einem Kollegialgremium, bestehend aus dem Vorsitzenden der jeweiligen Be-

schlussabteilung und zwei Beisitzern, entschieden. Es handelt sich um eine Mehrheits-

entscheidung. Die Beschlussabteilung entscheidet unabhängig (Das Bundeskartellamt 

in Bonn, Organisation, Aufgaben und Tätigkeit, 17).  
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Abgesehen von der Frage der organisatorischen Zuordnung dieser Entscheidungsgre-

mien entspricht somit das in Deutschland geltende System der Entscheidungsfindung 

inhaltlich eher der derzeitigen österreichischen Rechtslage als den Vorgaben des Ent-

wurfes.  

 6. Der nach Art 94 B-VG normierte Verfassungsgrundsatz der Trennung von Jus-

tiz und Verwaltung würde durch den vom Entwurf vorgesehenen Instanzenzug durch-

brochen werden. Hinreichend nachvollziehbare Gründe, weshalb dies notwendig wäre, 

zeigt der Entwurf nicht auf, sondern beschränkt sich darauf, die vorgeschlagene Norm 

(Art 1, 1. Abschnitt, § 35 Abs 1) durch eine Verfassungsbestimmung zu immunisieren. 

Neben dieser verfassungsrechtlich bedenklichen Vorgangsweise zeigt der Entwurf auch 

keine Lösungen auf, in welcher Form das Oberlandesgericht Wien als Kartellgericht mit 

den Mitteln des Außerstreitverfahrens ein von der BWB nach AVG geführtes und ent-

schiedenes Verfahren überprüfen soll.  

 7. Da der Entwurf die finanziellen Auswirkungen nicht annähernd quantifiziert, 

kann zu diesen auch nicht Stellung genommen werden, wiewohl doch das BMWA oder 

die BWB Überlegungen zur Aufstockung des Personalstandes der BWB angestellt ha-

ben sollten. 

 8. Der Entwurf versucht zu suggerieren, dass es mit dem Wettbewerb in Öster-

reich im Argen läge. Wenn dem so wäre, so läge es wohl nicht nur an den derzeitigen 

Entscheidungsorganen, sondern wohl auch an potentiellen Antragstellern, zu denen 

auch die Bundeswettbewerbsbehörde zählt, durch entsprechende Antragstellungen 

Abhilfe zu schaffen. Der vermittelten aber unbegründeten Meinung in der „Begründung“ 

des Entwurfes, dass es mit dem Wettbewerb in Österreich im Argen läge, kann sich das 

Oberlandesgericht Wien als Kartellgericht nicht anschließen.  

 9. Wenn nun der Entwurf damit argumentiert, dass von keinen zusätzlichen Ver-

waltungslasten für Unternehmen auszugehen sei, begründet er die Steigerung von zwei 

auf drei Instanzen nicht.  

 10. Was nun die Eingliederung des BKA in die BWB (bzw die Abschaffung dessen 

Funktion und der seines Stellvertreters) anlangt, darf zur Vermeidung von Wiederho-

lungen auf die seinerzeitige Stellungnahme des Oberlandesgerichtes Wien an das 

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit zum Entwurf einer Wettbewerbsnovelle 

2007 vom 1.3.2007, Jv 2044-2/07, do Zl BMWA-56.141/0005-C1/4/2007, verwiesen 

werden.  

 11. Angesichts der obigen Ausführungen, die sich bewusst nicht mit Detailproble-

men des Entwurfs beschäftigten und aufgrund der Kürze der Begutachtungsfrist nicht 
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vollständig sein konnten, verwundert die Angabe im Vorblatt der Erläuterungen des Ent-

wurfes, dass es keine Alternativen gäbe, doch sehr. Im Hinblick auf diese Stellungnah-

me kann das BMWA entsprechend der Übersendungsnote nicht davon ausgehen, dass 

gegen den Entwurf keine Einwendungen erhoben werden. 

 

Mag.Dr. Sumerauer 

 

 
(elektronisch gefertigt) 
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